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Amtsblatt 
des Landkreises Miltenberg 

  
 
 
 

 
 
 
Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes und der Bienenseuchenverordnung; 
Aufhebung der Anordnung eines Sperrbezirks aufgrund des Ausbruchs der Bienenseuche 
„Amerikanische Faulbrut“ in 63839 Kleinwallstadt auf dem Grundstück Fl.Nr. 1755 der Gemarkung 
Hofstetten; 
 
Das Landratsamt Miltenberg erläßt folgende  
 
Allgemeinverfügung: 
 

I. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Miltenberg vom 02.05.2016 Nr. 31.1-
5651.172 über die Anordnung eines Sperrbezirks wegen des Ausbruchs der 
Bienenseuche „Amerikanische Faulbrut“ in einem Bienenstand auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 1755 der Gemarkung Hofstetten in einem Umkreis mit einem Radius von einem 
Kilometer gemäß des nachfolgend dargestellten Lageplans um diesen Ausbruchsort wird 
aufgehoben. Dieser Lageplan ist Bestandteil der Allgemeinverfügung. 
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II. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 

Hinweise: 
 

1. Gemäß des Gutachtens der beamteten Tierärztin des Staatl. Veterinäramts ist die 
Amerikanische Faulbrut in diesem Sperrbezirk erloschen. Angeordnete Schutzmaßregeln sind 
aufzuheben, wenn die Amerikanische Faulbrut erloschen ist (§ 12 Abs. 1 Bienenseuchen-
Verordnung). 

 
2. Diese Allgemeinverfügung ist gemäß § 37 Satz 2 Nr. 1 Tiergesundheitsgesetz sofort 

vollziehbar.  
 

3. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil 
der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung mit 
Begründung, der Lageplan des Sperrbezirks und Rechtsbehelfsbelehrung liegt im Staatl. 
Veterinäramt des Landratsamtes Miltenberg, Fährweg 35 in 63897 Miltenberg, Zimmer E 04, 
aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 

Miltenberg, 11.01.2017 
Landratsamt 
 
 
gez. 
 
Scherf 
Landrat 


